
S2 GRÜNDEN

Einzelunternehmen* Kollektivgesellschaft*  Kommanditgesellschaft* Gesellschaft mit beschränkter  
Haftung GmbH

  Aktiengesellschaft AG

Rechtsgrundlagen im OR nicht separat gere gelt OR 552 – 593 OR 594 – 619 OR 772 – 827 OR 620 – 763

Hauptsächlicher Verwendungszweck Kleinunternehmen, perso nen  bezogene  
Tätigkeiten (z. B. Künstler)

dauernde, stark personenbezogene  
Unter nehmen

Spezialfälle, z. B. kleinere Unter nehmen, 
die eine stark personen be zogene Tätigkeit 
unter Ein  bezug externer Investoren ausüben

stark personen bezogene Unternehmen  geeignet für fast alle Arten  
gewinnorien tierter Unter nehmen

Rechtsnatur Alleineigentum des Firmen inhabers Personengesellschaft Personengesellschaft juristische Person, Körper schaft juristische Person, Körper schaft

Bildung Firmenname

generelle Schranke:  
Täuschungsverbot  

und öffentliches Interesse  
OR 944

Familienname des Inhabers mit oder  
ohne Vorname 
OR 945 
Enthält die Firma weitere Familiennamen, 
so muss aus ihr hervorgehen, welches der 
Familienname des Inhabers ist.
OR 945 II 
mögliche Zusätze:  
Tätigkeit, Fantasie- Be zeich  nungen 
OR 944

freie Wahl der Firma (Personennamen, 
Tätigkeit, Fantasie-Bezeichnungen) 
OR 944  
In der Firma muss die Rechtsform ange-
geben werden (zulässig: «Kollektivgesell-
schaft» oder Abkürzung «KlG»; anstelle 
der offiziellen Abkürzung wird auch die 
Version mit dem grossen L genehmigt).
OR 950 

freie Wahl der Firma (Personennamen, 
Tätigkeit, Fantasie-Bezeichnungen) 
OR 944  
In der Firma muss die Rechtsform ange-
geben werden (zulässig: «Kommanditgesell-
schaft» oder Abkürzung «KmG»).
OR 950

freie Wahl der Firma (Personen namen,  
Tätig keit, Fantasie-Bezeich nungen)
OR 944 
In der Firma muss die Rechtsform ange-
geben werden (zulässig: «Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung» oder Abkürzung 
«GmbH»).
OR 950

freie Wahl der Firma (Personen namen,  
Tätig keit, Fantasie-Bezeich nungen)
OR 944 
In der Firma muss die Rechtsform ange-
geben werden (zulässig: «Aktiengesell-
schaft» oder Abkürzung «AG»).
OR 950

Entstehung durch

ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe 

Aufnahme der selbstständigen,  
auf dauernden Erwerb gerichteten  
wirt schaft lichen Tätigkeit

Abschluss eines Gesell schafts vertrages  
formfrei, d. h. die Kollektiv gesell schaft kann 
ohne schriftliche Verein barung entstehen.  
OR 552

Wenn kein nach kauf män nischer Art  
geführtes Ge wer be betrieben wird, ent steht 
die Kollektiv ge sell schaft erst mit dem  
Eintrag ins HR. 
OR 553

Abschluss eines Gesell schafts vertrages 
formfrei, d. h. die Komman dit  gesellschaft 
kann ohne schriftliche Verein barung 
entstehen.
OR 594   
Wenn kein nach kauf män nischer Art  
geführtes Ge wer be betrieben wird, ent steht 
die Kommandit gesell schaft erst mit dem  
Eintrag ins HR. 
OR 595

öffentliche Beurkundung der Gründung, 
Genehmi gung der Statuten, gegebenenfalls 
Bestimm ung der Ge schäfts führung  
sowie der Vertre tung und (sofern kein  
Ver zicht gemäss OR 727a II vorliegt)  
der Revisions stelle  
Eintrag ins HR  
OR 777 –779

öffentliche Beurkundung der Gründung, 
Genehmi gung der Statuten, Wahl des VR 
und (sofern kein Verzicht gemäss OR 727a II 
vorliegt) der Revisions stelle  
Eintrag ins HR  
OR 629–643

Eintrag im HR zwingend für ein Einzelunternehmen, das 
einen Jahresumsatz von mindestens  
CHF 100 000 erzielt. Bei Angehörigen der 
freien Berufe sowie Landwirte nur zwin-
gend, wenn ein nach kaufmännischer Art 
geführtes Gewerbe betrieben wird.
OR 931

zwingend für ein nach kauf män nischer Art 
geführtes Ge werbe  
OR 552 II, 553

zwingend für ein nach kauf män nischer  
Art geführtes Ge wer be  
OR 594 III

entsteht erst mit dem HR-Eintrag 
OR 779

entsteht erst mit dem HR-Eintrag 
OR 643

Erforderliche Anzahl Inhaber  
oder Gesell schafter

1 natürliche Person ist alleiniger  
Geschäfts in haber

2 oder mehrere natürliche Personen sind 
Gesellschafter  
OR 552

mind. 1 natür liche Per son als unbeschränkt 
haftender Gesellschafter (Komplementär)  
sowie mind. 1 natür liche oder juris tische 
Person oder Handels gesell schaft als 
beschränkt haftender Gesell schafter 
(Komman ditär)  
OR 594

mind. 1 Gesell schafter  
Gesellschafter können natürliche oder  
juristische Per sonen oder Han dels gesell-
schaften sein. 
OR 775

mind. 1 Aktionär  
Aktionäre können natür liche oder juristi-
sche Personen oder Han dels gesellschaften 
sein. 
OR 625

Erforderliches Kapital keine Auflagen keine Auflagen  
Höhe und Anteile gemäss Vertrag  
OR 557 bzw. 531

keine Auflagen  
Höhe und Anteile gemäss Vertrag  
OR 598 bzw. 557  
Kommanditsumme jedes Kommanditärs  
muss im HR eingetragen werden 
Art. 608, 609 OR und 41 Abs. 2 lit. g HRegV

obligatorisches, in den Statuten betrags-
mässig definiertes Stamm kapital, auf geteilt 
in Stammanteile mit einem Nennwert von 
mind. CHF 100  
OR 774, 776  
mind. CHF 20 000, jeder Stammanteil  
muss vollständig einbezahlt sein 
OR 773, 777c I

obligatorisches, in den Statuten betrags-
mässig definiertes Aktien kapital, auf geteilt  
in Aktien mit einem Nennwert von mind.  
1 Rappen
OR 622 IV, 626  
mind. CHF 100 000,  
davon CHF 50 000 einbezahlt  
OR 621, 632

HR = Handelsregister HRegV = Handelsregisterverordnung OR = Schweiz. Obligationenrecht   
VR = Verwaltungsrat ZGB = Schweiz. Zivilgesetzbuch

*  Bei den natürlichen Personen ist eine Anerkennung der Selbstständigkeit aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht  
durch die Ausgleichskasse erforderlich.

Rechtsformenübersicht



S3 GRÜNDEN

Einzelunternehmen* Kollektivgesellschaft*  Kommanditgesellschaft* Gesellschaft mit beschränkter  
Haftung GmbH

  Aktiengesellschaft AG

Rechtsgrundlagen im OR nicht separat gere gelt OR 552 – 593 OR 594 – 619 OR 772 – 827 OR 620 – 763

Hauptsächlicher Verwendungszweck Kleinunternehmen, perso nen  bezogene  
Tätigkeiten (z. B. Künstler)

dauernde, stark personenbezogene  
Unter nehmen

Spezialfälle, z. B. kleinere Unter nehmen, 
die eine stark personen be zogene Tätigkeit 
unter Ein  bezug externer Investoren ausüben

stark personen bezogene Unternehmen  geeignet für fast alle Arten  
gewinnorien tierter Unter nehmen

Rechtsnatur Alleineigentum des Firmen inhabers Personengesellschaft Personengesellschaft juristische Person, Körper schaft juristische Person, Körper schaft

Bildung Firmenname

generelle Schranke:  
Täuschungsverbot  

und öffentliches Interesse  
OR 944

Familienname des Inhabers mit oder  
ohne Vorname 
OR 945 
Enthält die Firma weitere Familiennamen, 
so muss aus ihr hervorgehen, welches der 
Familienname des Inhabers ist.
OR 945 II 
mögliche Zusätze:  
Tätigkeit, Fantasie- Be zeich  nungen 
OR 944

freie Wahl der Firma (Personennamen, 
Tätigkeit, Fantasie-Bezeichnungen) 
OR 944  
In der Firma muss die Rechtsform ange-
geben werden (zulässig: «Kollektivgesell-
schaft» oder Abkürzung «KlG»; anstelle 
der offiziellen Abkürzung wird auch die 
Version mit dem grossen L genehmigt).
OR 950 

freie Wahl der Firma (Personennamen, 
Tätigkeit, Fantasie-Bezeichnungen) 
OR 944  
In der Firma muss die Rechtsform ange-
geben werden (zulässig: «Kommanditgesell-
schaft» oder Abkürzung «KmG»).
OR 950

freie Wahl der Firma (Personen namen,  
Tätig keit, Fantasie-Bezeich nungen)
OR 944 
In der Firma muss die Rechtsform ange-
geben werden (zulässig: «Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung» oder Abkürzung 
«GmbH»).
OR 950

freie Wahl der Firma (Personen namen,  
Tätig keit, Fantasie-Bezeich nungen)
OR 944 
In der Firma muss die Rechtsform ange-
geben werden (zulässig: «Aktiengesell-
schaft» oder Abkürzung «AG»).
OR 950

Entstehung durch

ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe 

Aufnahme der selbstständigen,  
auf dauernden Erwerb gerichteten  
wirt schaft lichen Tätigkeit

Abschluss eines Gesell schafts vertrages  
formfrei, d. h. die Kollektiv gesell schaft kann 
ohne schriftliche Verein barung entstehen.  
OR 552

Wenn kein nach kauf män nischer Art  
geführtes Ge wer be betrieben wird, ent steht 
die Kollektiv ge sell schaft erst mit dem  
Eintrag ins HR. 
OR 553

Abschluss eines Gesell schafts vertrages 
formfrei, d. h. die Komman dit  gesellschaft 
kann ohne schriftliche Verein barung 
entstehen.
OR 594   
Wenn kein nach kauf män nischer Art  
geführtes Ge wer be betrieben wird, ent steht 
die Kommandit gesell schaft erst mit dem  
Eintrag ins HR. 
OR 595

öffentliche Beurkundung der Gründung, 
Genehmi gung der Statuten, gegebenenfalls 
Bestimm ung der Ge schäfts führung  
sowie der Vertre tung und (sofern kein  
Ver zicht gemäss OR 727a II vorliegt)  
der Revisions stelle  
Eintrag ins HR  
OR 777 –779

öffentliche Beurkundung der Gründung, 
Genehmi gung der Statuten, Wahl des VR 
und (sofern kein Verzicht gemäss OR 727a II 
vorliegt) der Revisions stelle  
Eintrag ins HR  
OR 629–643

Eintrag im HR zwingend für ein Einzelunternehmen, das 
einen Jahresumsatz von mindestens  
CHF 100 000 erzielt. Bei Angehörigen der 
freien Berufe sowie Landwirte nur zwin-
gend, wenn ein nach kaufmännischer Art 
geführtes Gewerbe betrieben wird.
OR 931

zwingend für ein nach kauf män nischer Art 
geführtes Ge werbe  
OR 552 II, 553

zwingend für ein nach kauf män nischer  
Art geführtes Ge wer be  
OR 594 III

entsteht erst mit dem HR-Eintrag 
OR 779

entsteht erst mit dem HR-Eintrag 
OR 643

Erforderliche Anzahl Inhaber  
oder Gesell schafter

1 natürliche Person ist alleiniger  
Geschäfts in haber

2 oder mehrere natürliche Personen sind 
Gesellschafter  
OR 552

mind. 1 natür liche Per son als unbeschränkt 
haftender Gesellschafter (Komplementär)  
sowie mind. 1 natür liche oder juris tische 
Person oder Handels gesell schaft als 
beschränkt haftender Gesell schafter 
(Komman ditär)  
OR 594

mind. 1 Gesell schafter  
Gesellschafter können natürliche oder  
juristische Per sonen oder Han dels gesell-
schaften sein. 
OR 775

mind. 1 Aktionär  
Aktionäre können natür liche oder juristi-
sche Personen oder Han dels gesellschaften 
sein. 
OR 625

Erforderliches Kapital keine Auflagen keine Auflagen  
Höhe und Anteile gemäss Vertrag  
OR 557 bzw. 531

keine Auflagen  
Höhe und Anteile gemäss Vertrag  
OR 598 bzw. 557  
Kommanditsumme jedes Kommanditärs  
muss im HR eingetragen werden 
Art. 608, 609 OR und 41 Abs. 2 lit. g HRegV

obligatorisches, in den Statuten betrags-
mässig definiertes Stamm kapital, auf geteilt 
in Stammanteile mit einem Nennwert von 
mind. CHF 100  
OR 774, 776  
mind. CHF 20 000, jeder Stammanteil  
muss vollständig einbezahlt sein 
OR 773, 777c I

obligatorisches, in den Statuten betrags-
mässig definiertes Aktien kapital, auf geteilt  
in Aktien mit einem Nennwert von mind.  
1 Rappen
OR 622 IV, 626  
mind. CHF 100 000,  
davon CHF 50 000 einbezahlt  
OR 621, 632

HR = Handelsregister HRegV = Handelsregisterverordnung OR = Schweiz. Obligationenrecht   
VR = Verwaltungsrat ZGB = Schweiz. Zivilgesetzbuch

*  Bei den natürlichen Personen ist eine Anerkennung der Selbstständigkeit aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht  
durch die Ausgleichskasse erforderlich.



S4 GRÜNDEN

Einzelunternehmen* Kollektivgesellschaft*  Kommanditgesellschaft* Gesellschaft mit beschränkter  
Haftung GmbH

  Aktiengesellschaft AG

Erbringung von Sach werten  
anstelle von Geld

möglich möglich 
OR 557, 531

möglich  
OR 598 bzw. 557, 531

möglich, besonderes Ver fahren  
OR 777c II i. V. m. 628 u. 634

möglich, besonderes Ver fahren  
OR 628, 634

Organisation bzw. Organe keine Organe  
Treuhänder/Revisions stelle kann  
eingesetzt werden

Gesellschafter   
Revisionsstelle kann ein gesetzt werden

Gesellschafter  
Revisionsstelle kann ein gesetzt werden

– Gesellschafter versamm lung
– Geschäftsführung (mit mind. 1 Mit glied)
– Revisionsstelle, sofern kein Verzicht  
 OR 727a II

 OR 804 ff.

– Generalver sammlung
– VR (mit mind. 1 Mitglied)
– Revisionsstelle, sofern kein Verzicht  
 OR 727a II

 OR 698 ff., 707

Haftung/Nachschuss pflicht

subsidiär = ergänzend zum  
Gesellschafts vermögen, wenn  

dieses ausgeschöpft ist

unbeschränkte Haftung des Inhabers  
mit dem persön lichen Vermögen

primär Haftung des Gesell schaftsver mögens  
subsidiäre unbeschränkte und solidarische 
Haftung jedes Ge sell schafters mit dem 
persön lichen Ver mögen
OR 568

primär Haftung des Gesell schaftsvermögens  
subsidiäre unbeschränk te soli darische  
Haftung jedes Kom ple mentärs mit dem 
persön lichen Ver mögen 
OR 604  
subsidiäre be schränkte soli da rische  
Haftung jedes Kom man   ditärs (Haftung  
mit Kommandit summe)  
OR 608

ausschliessliche Haftung des Gesellschafts-
ver mögens
OR 794 

fakultative beschränkte Nach schusspflicht 
gemäss Statuten 
Betrag der mit einem Stamm anteil ver-
bundenen Nach schuss pflicht muss in den 
Statuten festgelegt sein und darf das  
Doppelte des Nennwertes des Stamm anteils 
nicht über steigen

Haftung nur für die mit den eigenen  
Stammanteilen verbundenen Nachschüsse 
OR 795

ausschliessliche Haftung des Gesellschafts-
ver mögens
OR 620 I, II  
lediglich Pflicht der Aktio näre zur vollen  
Einzahlung des auf ihre Aktien ent fallen den 
Aktien kapital  anteils (Liberierung) 
OR 680

Beizug von Investoren  
bzw. Fremdkapital

sehr beschränkte Möglichkeiten für Fremd - 
kapitalfinanzierung (am ehesten noch 
Darlehen von Familienmitgliedern oder 
Freunden) 

durch Beitritt  
OR 569

durch Beitritt als Komman ditär oder  
Komplementär  
OR 612

Beizug von Fremdkapital erhalten GmbH 
nur gegen persönliche Haftung der Inhaber 
OR 781

Es empfiehlt sich, eine AG zu gründen, 
wenn man viel Fremdkapital aufnehmen 
muss.
OR 650 ff.

Gewinn- und Verlust tragung voll beim Inhaber gemäss Gesellschafts vertrag 
OR 557, 559 f.

gemäss Gesellschafts vertrag  
OR 598, 601

Gesellschafter haben Anspruch auf einen 
Anteil am Bilanzgewinn gemäss Gesetz und 
Statuten. 
OR 798, 801 i. V. m. 671 ff.

Aktionäre haben Anspruch auf einen  
Anteil am Bilanzgewinn gemäss Ge setz und 
Statuten. 
OR 660 ff.

Rechnungslegungsrecht Wenn im letzten Geschäftsjahr ein Umsatz-
erlös ≥ CHF 500 000 erzielt wurde: Pflicht 
zur Buchführung und Rechnungslegung. 
Sonst muss lediglich über die Einnahmen 
und Ausgaben und die Vermögenslage  
Buch geführt werden.
OR 957–963b

Wenn im letzten Geschäftsjahr ein Umsatz-
erlös ≥ CHF 500 000 erzielt wurde: Pflicht 
zur Buchführung und Rechnungs legung. 
Sonst muss lediglich über die Einnahmen 
und Ausgaben und die Vermögenslage  
Buch geführt werden.
OR 957 ff., 558

Wenn im letzten Geschäftsjahr ein Umsatz-
erlös ≥ CHF 500 000 erzielt wurde:  
Pflicht zur Buchführung und Rechnungs-
legung. Sonst muss lediglich über  
die Ein nahmen und Ausgaben und die 
Vermögenslage Buch geführt werden.
OR 957 ff., 598 II i. V. m. 558

ja 
OR 957 ff.

ja 
OR 957 ff.

Besteuerung

weitere Informationen siehe  
www.gruenden.ch

Inhaber für gesamtes Ein kommen und  
Vermögen aus geschäftlichem und privatem 
Bereich

jeder Gesellschafter für seinen Einkom - 
mens- und Vermö gens anteil an der  
Gesellschaft sowie für sein privates  
Ein kommen und Ver mögen

jeder Gesellschafter für seinen Einkom-
mens- und Vermögens anteil an der 
Gesellschaft sowie für sein privates 
Ein kommen und Vermögen

Gesellschaft für Gewinn und Kapital 
 
Gesellschafter für Anteile als Ver mögen und 
auf Ge winn ver teilungen als Ein  kommen

Gesellschaft für Gewinn und Kapital 
 
Aktionär für Aktien als Ver mögen und  
auf Dividenden als Ein kommen

Gründungskosten 
(Beratung, Gründung, Notar, HR-Eintrag)

CHF 500 bis 2500 CHF 2500 bis 5500 CHF 2500 bis 5500 ab CHF 3000 ab CHF 3000

Geschäfts führung und Vertretung durch den Inhaber und allfällige von  
ihm ernannte Personen

durch jeden Gesellschafter ein zeln, sofern 
nicht durch Gesell schafterbeschluss anders 
ge regelt  
Es muss jedoch mind. 1 Gesellschafter  
zur Vertretung befugt sein.  
weitere Zeichnungsberech tigte gemäss 
Gesellschaf ter  beschluss 
OR 563, 566

durch jeden Komplementär ein zeln, sofern 
nicht durch Gesell schafter beschluss anders 
ge regelt   
Es muss jedoch mind. 1 Komple mentär  
zur Ver tretung befugt sein. 

Der Kommanditär ist zur Führung der  
Geschäfte der Gesellschaft weder berechtigt 
noch verpflichtet.  
OR 600 I

weitere Zeichnungsberech tigte gemäss 
Gesellschaf ter  beschluss 
OR 599, 603/563

Geschäftsführung durch alle Gesellschafter 
gemein sam, sofern nicht durch Statuten  
abweichend ge regelt
OR 809 I 

Jeder Geschäftsführer ist zur Vertretung  
der Gesell schaft berechtigt. 

Die Statuten können die Vertretung  
abweichend regeln, jedoch muss mind.  
1 Geschäfts führer zur Vertretung  
befugt sein. 
OR 814 f.

Geschäftsführung durch VR gesamt haft,  
sofern nicht durch Organi sations re glement 
an einzelne VR-Mitglieder oder Dritte  
über tragen  
OR 716a, 716b 

Vertretung durch jeden VR einzeln,  
sofern nicht durch Statu ten, Organi sations-
regle ment oder VR-Beschluss an einzelne 
VR-Mitglieder oder Dritte über tragen  
OR 718 I, II 

Mind. 1 VR-M itglied muss zur Ver tretung  
be fugt sein.
OR 718 III

HR = Handelsregister HRegV = Handelsregisterverordnung OR = Schweiz. Obligationenrecht   
VR = Verwaltungsrat ZGB = Schweiz. Zivilgesetzbuch

*  Bei den natürlichen Personen ist eine Anerkennung der Selbstständigkeit aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht  
durch die Ausgleichskasse erforderlich. 



S5 GRÜNDEN

Einzelunternehmen* Kollektivgesellschaft*  Kommanditgesellschaft* Gesellschaft mit beschränkter  
Haftung GmbH

  Aktiengesellschaft AG

Erbringung von Sach werten  
anstelle von Geld

möglich möglich 
OR 557, 531

möglich  
OR 598 bzw. 557, 531

möglich, besonderes Ver fahren  
OR 777c II i. V. m. 628 u. 634

möglich, besonderes Ver fahren  
OR 628, 634

Organisation bzw. Organe keine Organe  
Treuhänder/Revisions stelle kann  
eingesetzt werden

Gesellschafter   
Revisionsstelle kann ein gesetzt werden

Gesellschafter  
Revisionsstelle kann ein gesetzt werden

– Gesellschafter versamm lung
– Geschäftsführung (mit mind. 1 Mit glied)
– Revisionsstelle, sofern kein Verzicht  
 OR 727a II

 OR 804 ff.

– Generalver sammlung
– VR (mit mind. 1 Mitglied)
– Revisionsstelle, sofern kein Verzicht  
 OR 727a II

 OR 698 ff., 707

Haftung/Nachschuss pflicht

subsidiär = ergänzend zum  
Gesellschafts vermögen, wenn  

dieses ausgeschöpft ist

unbeschränkte Haftung des Inhabers  
mit dem persön lichen Vermögen

primär Haftung des Gesell schaftsver mögens  
subsidiäre unbeschränkte und solidarische 
Haftung jedes Ge sell schafters mit dem 
persön lichen Ver mögen
OR 568

primär Haftung des Gesell schaftsvermögens  
subsidiäre unbeschränk te soli darische  
Haftung jedes Kom ple mentärs mit dem 
persön lichen Ver mögen 
OR 604  
subsidiäre be schränkte soli da rische  
Haftung jedes Kom man   ditärs (Haftung  
mit Kommandit summe)  
OR 608

ausschliessliche Haftung des Gesellschafts-
ver mögens
OR 794 

fakultative beschränkte Nach schusspflicht 
gemäss Statuten 
Betrag der mit einem Stamm anteil ver-
bundenen Nach schuss pflicht muss in den 
Statuten festgelegt sein und darf das  
Doppelte des Nennwertes des Stamm anteils 
nicht über steigen

Haftung nur für die mit den eigenen  
Stammanteilen verbundenen Nachschüsse 
OR 795

ausschliessliche Haftung des Gesellschafts-
ver mögens
OR 620 I, II  
lediglich Pflicht der Aktio näre zur vollen  
Einzahlung des auf ihre Aktien ent fallen den 
Aktien kapital  anteils (Liberierung) 
OR 680

Beizug von Investoren  
bzw. Fremdkapital

sehr beschränkte Möglichkeiten für Fremd - 
kapitalfinanzierung (am ehesten noch 
Darlehen von Familienmitgliedern oder 
Freunden) 

durch Beitritt  
OR 569

durch Beitritt als Komman ditär oder  
Komplementär  
OR 612

Beizug von Fremdkapital erhalten GmbH 
nur gegen persönliche Haftung der Inhaber 
OR 781

Es empfiehlt sich, eine AG zu gründen, 
wenn man viel Fremdkapital aufnehmen 
muss.
OR 650 ff.

Gewinn- und Verlust tragung voll beim Inhaber gemäss Gesellschafts vertrag 
OR 557, 559 f.

gemäss Gesellschafts vertrag  
OR 598, 601

Gesellschafter haben Anspruch auf einen 
Anteil am Bilanzgewinn gemäss Gesetz und 
Statuten. 
OR 798, 801 i. V. m. 671 ff.

Aktionäre haben Anspruch auf einen  
Anteil am Bilanzgewinn gemäss Ge setz und 
Statuten. 
OR 660 ff.

Rechnungslegungsrecht Wenn im letzten Geschäftsjahr ein Umsatz-
erlös ≥ CHF 500 000 erzielt wurde: Pflicht 
zur Buchführung und Rechnungslegung. 
Sonst muss lediglich über die Einnahmen 
und Ausgaben und die Vermögenslage  
Buch geführt werden.
OR 957–963b

Wenn im letzten Geschäftsjahr ein Umsatz-
erlös ≥ CHF 500 000 erzielt wurde: Pflicht 
zur Buchführung und Rechnungs legung. 
Sonst muss lediglich über die Einnahmen 
und Ausgaben und die Vermögenslage  
Buch geführt werden.
OR 957 ff., 558

Wenn im letzten Geschäftsjahr ein Umsatz-
erlös ≥ CHF 500 000 erzielt wurde:  
Pflicht zur Buchführung und Rechnungs-
legung. Sonst muss lediglich über  
die Ein nahmen und Ausgaben und die 
Vermögenslage Buch geführt werden.
OR 957 ff., 598 II i. V. m. 558

ja 
OR 957 ff.

ja 
OR 957 ff.

Besteuerung

weitere Informationen siehe  
www.gruenden.ch

Inhaber für gesamtes Ein kommen und  
Vermögen aus geschäftlichem und privatem 
Bereich

jeder Gesellschafter für seinen Einkom - 
mens- und Vermö gens anteil an der  
Gesellschaft sowie für sein privates  
Ein kommen und Ver mögen

jeder Gesellschafter für seinen Einkom-
mens- und Vermögens anteil an der 
Gesellschaft sowie für sein privates 
Ein kommen und Vermögen

Gesellschaft für Gewinn und Kapital 
 
Gesellschafter für Anteile als Ver mögen und 
auf Ge winn ver teilungen als Ein  kommen

Gesellschaft für Gewinn und Kapital 
 
Aktionär für Aktien als Ver mögen und  
auf Dividenden als Ein kommen

Gründungskosten 
(Beratung, Gründung, Notar, HR-Eintrag)

CHF 500 bis 2500 CHF 2500 bis 5500 CHF 2500 bis 5500 ab CHF 3000 ab CHF 3000

Geschäfts führung und Vertretung durch den Inhaber und allfällige von  
ihm ernannte Personen

durch jeden Gesellschafter ein zeln, sofern 
nicht durch Gesell schafterbeschluss anders 
ge regelt  
Es muss jedoch mind. 1 Gesellschafter  
zur Vertretung befugt sein.  
weitere Zeichnungsberech tigte gemäss 
Gesellschaf ter  beschluss 
OR 563, 566

durch jeden Komplementär ein zeln, sofern 
nicht durch Gesell schafter beschluss anders 
ge regelt   
Es muss jedoch mind. 1 Komple mentär  
zur Ver tretung befugt sein. 

Der Kommanditär ist zur Führung der  
Geschäfte der Gesellschaft weder berechtigt 
noch verpflichtet.  
OR 600 I

weitere Zeichnungsberech tigte gemäss 
Gesellschaf ter  beschluss 
OR 599, 603/563

Geschäftsführung durch alle Gesellschafter 
gemein sam, sofern nicht durch Statuten  
abweichend ge regelt
OR 809 I 

Jeder Geschäftsführer ist zur Vertretung  
der Gesell schaft berechtigt. 

Die Statuten können die Vertretung  
abweichend regeln, jedoch muss mind.  
1 Geschäfts führer zur Vertretung  
befugt sein. 
OR 814 f.

Geschäftsführung durch VR gesamt haft,  
sofern nicht durch Organi sations re glement 
an einzelne VR-Mitglieder oder Dritte  
über tragen  
OR 716a, 716b 

Vertretung durch jeden VR einzeln,  
sofern nicht durch Statu ten, Organi sations-
regle ment oder VR-Beschluss an einzelne 
VR-Mitglieder oder Dritte über tragen  
OR 718 I, II 

Mind. 1 VR-M itglied muss zur Ver tretung  
be fugt sein.
OR 718 III

HR = Handelsregister HRegV = Handelsregisterverordnung OR = Schweiz. Obligationenrecht   
VR = Verwaltungsrat ZGB = Schweiz. Zivilgesetzbuch

*  Bei den natürlichen Personen ist eine Anerkennung der Selbstständigkeit aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht  
durch die Ausgleichskasse erforderlich. 



S6 GRÜNDEN

Einzelunternehmen* Kollektivgesellschaft* Kommanditgesellschaft* Gesellschaft mit beschränkter  
Haftung GmbH

  Aktiengesellschaft AG

Übertragung der Mit glied  schaft 
(Exit, Mit arbeiter -Betei ligung etc.)

keine Mitgliedschaft, ganze oder teilweise 
Veräusser ung des Ge schäftsbetriebes  

nach Gesellschaftsvertrag (OR 557 I); wenn 
keine Regelung im Gesellschaftsvertrag,  
mit Zustimmung aller Gesellschafter  
(OR 557 II mit Verweis auf OR 542)

nach Gesellschaftsvertrag (OR 598 I); wenn 
keine Regelung im Gesellschaftsvertrag, mit 
Zustimmung aller Gesellschafter  
(OR 598 II mit Verweis auf OR 557 und 542)

schriftliche Übertragung der Stammanteile
OR 785

sofern nicht durch Statuten anders geregelt, 
Zustimmung der Gesellschafterversamm-
lung (mind. 2/3 der vertretenen Stimmen 
sowie absolute Mehrheit des gesamten 
Stammkapitals, mit dem ein ausübbares 
Stimmrecht verbunden ist)
OR 786, 808b I Ziff. 4

frei, sofern keine gesetz lichen oder  
statuta rischen Übertra gungs beschrän-
kungen bestehen 
OR 684 ff.

Nationalitäts- und  
Wohnsitz vorschriften

Es ist nicht erforderlich, dass der Inhaber 
Wohnsitz in der Schweiz hat.

Es ist nicht erforderlich, dass die  
Gesellschafter Wohnsitz in der Schweiz  
haben.

Es ist nicht erforderlich, dass die  
Gesellschafter Wohnsitz in der Schweiz  
haben.

Mindestens ein Geschäftsführer muss zur 
Vertretung befugt sein. Die Gesellschaft 
muss durch eine Person vertreten werden 
können, die Wohnsitz in der Schweiz hat. 
Diese Person muss Geschäftsführer oder 
Direktor sein.
OR 814 II, III

Mindestens ein Mitglied des Verwaltungs-
rates muss zur Vertretung befugt sein.  
Die Gesellschaft muss durch eine Person 
vertreten werden können, die Wohnsitz  
in der Schweiz hat. Diese Person muss 
Mit  glied des Verwaltungsrates oder 
Direktor sein.
OR 718 III, IV

Meldepflichten Pflicht zur Meldung des wirtschaftlich 
Berechtigten, wenn allein oder in gemein-
samer Absprache mit Dritten eine Beteili-
gung von mehr als 25 % erworben wird
OR 790a

Der Erwerb von Inhaberaktien muss der 
Gesellschaft innert Monatsfrist gemeldet 
werden.
OR 697i 
Pflicht zur Meldung des wirtschaftlich 
Berechtigten, wenn allein oder in gemein-
samer Absprache mit Dritten eine Beteili-
gung von mehr als 25 % erworben wird
OR 697j

Verzeichnis- und Aufbewahrungspflichten Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses  
der wirtschaftlich berechtigten Personen. 
Zehnjährige Aufbewahrungspflicht. Pflicht 
zur Gewährleistung des jederzeitigen 
Zugriffs in der Schweiz.
OR 790a V, 697l

Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses  
der Inhaberaktionäre und der wirtschaftlich 
berechtigten Personen. Zehnjährige Auf - 
bewahrungspflicht. Pflicht zur Gewähr-
leistung des jederzeitigen Zugriffs in der 
Schweiz.
OR 697l

HR = Handelsregister HRegV = Handelsregisterverordnung OR = Schweiz. Obligationenrecht  
VR = Verwaltungsrat ZGB = Schweiz. Zivilgesetzbuch

*  Bei den natürlichen Personen ist eine Anerkennung der Selbstständigkeit aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht  
durch die Ausgleichskasse erforderlich.



S7 GRÜNDEN

Einzelunternehmen* Kollektivgesellschaft* Kommanditgesellschaft* Gesellschaft mit beschränkter  
Haftung GmbH

  Aktiengesellschaft AG

Übertragung der Mit glied  schaft 
(Exit, Mit arbeiter -Betei ligung etc.)

keine Mitgliedschaft, ganze oder teilweise 
Veräusser ung des Ge schäftsbetriebes  

nach Gesellschaftsvertrag (OR 557 I); wenn 
keine Regelung im Gesellschaftsvertrag,  
mit Zustimmung aller Gesellschafter  
(OR 557 II mit Verweis auf OR 542)

nach Gesellschaftsvertrag (OR 598 I); wenn 
keine Regelung im Gesellschaftsvertrag, mit 
Zustimmung aller Gesellschafter  
(OR 598 II mit Verweis auf OR 557 und 542)

schriftliche Übertragung der Stammanteile
OR 785

sofern nicht durch Statuten anders geregelt, 
Zustimmung der Gesellschafterversamm-
lung (mind. 2/3 der vertretenen Stimmen 
sowie absolute Mehrheit des gesamten 
Stammkapitals, mit dem ein ausübbares 
Stimmrecht verbunden ist)
OR 786, 808b I Ziff. 4

frei, sofern keine gesetz lichen oder  
statuta rischen Übertra gungs beschrän-
kungen bestehen 
OR 684 ff.

Nationalitäts- und  
Wohnsitz vorschriften

Es ist nicht erforderlich, dass der Inhaber 
Wohnsitz in der Schweiz hat.

Es ist nicht erforderlich, dass die  
Gesellschafter Wohnsitz in der Schweiz  
haben.

Es ist nicht erforderlich, dass die  
Gesellschafter Wohnsitz in der Schweiz  
haben.

Mindestens ein Geschäftsführer muss zur 
Vertretung befugt sein. Die Gesellschaft 
muss durch eine Person vertreten werden 
können, die Wohnsitz in der Schweiz hat. 
Diese Person muss Geschäftsführer oder 
Direktor sein.
OR 814 II, III

Mindestens ein Mitglied des Verwaltungs-
rates muss zur Vertretung befugt sein.  
Die Gesellschaft muss durch eine Person 
vertreten werden können, die Wohnsitz  
in der Schweiz hat. Diese Person muss 
Mit  glied des Verwaltungsrates oder 
Direktor sein.
OR 718 III, IV

Meldepflichten Pflicht zur Meldung des wirtschaftlich 
Berechtigten, wenn allein oder in gemein-
samer Absprache mit Dritten eine Beteili-
gung von mehr als 25 % erworben wird
OR 790a

Der Erwerb von Inhaberaktien muss der 
Gesellschaft innert Monatsfrist gemeldet 
werden.
OR 697i 
Pflicht zur Meldung des wirtschaftlich 
Berechtigten, wenn allein oder in gemein-
samer Absprache mit Dritten eine Beteili-
gung von mehr als 25 % erworben wird
OR 697j

Verzeichnis- und Aufbewahrungspflichten Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses  
der wirtschaftlich berechtigten Personen. 
Zehnjährige Aufbewahrungspflicht. Pflicht 
zur Gewährleistung des jederzeitigen 
Zugriffs in der Schweiz.
OR 790a V, 697l

Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses  
der Inhaberaktionäre und der wirtschaftlich 
berechtigten Personen. Zehnjährige Auf - 
bewahrungspflicht. Pflicht zur Gewähr-
leistung des jederzeitigen Zugriffs in der 
Schweiz.
OR 697l

HR = Handelsregister HRegV = Handelsregisterverordnung OR = Schweiz. Obligationenrecht  
VR = Verwaltungsrat ZGB = Schweiz. Zivilgesetzbuch

*  Bei den natürlichen Personen ist eine Anerkennung der Selbstständigkeit aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht  
durch die Ausgleichskasse erforderlich.


